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Satzung der Hansestadt Rostock über die Erhebung von Friedhofs-
gebühren (Friedhofsgebührensatzung) 
(Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock Nr. 26 vom 24. Dezember 2008) 
 
 
 
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Kommunalverfassung - KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2004, zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V, S. 410, 413) in Verbin-
dung mit §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes - KAG M-V in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBI. M-V 2005 S. 146), zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom 14. Dezember 2007 (GVOBI. M-V, S. 410, 427), und der Satzung der Hansestadt Ros-
tock für die kommunalen Friedhöfe (Friedhofssatzung) vom 15. März 2006 hat die Bürgerschaft 
der Hansestadt Rostock in ihrer Sitzung am 19. November 2008 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
§ 1 Gegenstand der Gebühren 
 
Für die Benutzung der städtischen Friedhöfe, Neuer Friedhof Rostock, Westfriedhof Rostock 
und Neuer Friedhof Warnemünde sowie ihrer Einrichtungen und für Leistungen der Friedhofs-
verwaltung werden Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. 
 
 
§ 2  Gebührenhöhe 
 
Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem beiliegenden Gebührenverzeichnis, das als Anlage 
Bestandteil dieser Satzung ist. 
 
 
§ 3 Gebührenschuldnerin und Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldnerin oder Gebührenschuldner ist, wer die gebührenpflichtige Leistung be-
auftragt oder wer die Kosten der Leistungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder letztwil-
liger Verfügung zu tragen hat. 
 
(2) Mehrere Gebührenschuldnerinnen und/oder Gebührenschuldner haften gesamtschuldnerisch. 
 
 
§ 4 Entstehen und Fälligkeit der Gebühren 
 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit Erteilung des Auftrages, ansonsten mit Erbringung der 
Leistung. 
 
(2) Der Gebührenschuldnerin oder dem Gebührenschuldner wird ein Bescheid erteilt. Die Ge-
bühren werden innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheides fällig. 
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§ 5 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
 
Die vorstehende Friedhofsgebührensatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren in der Hansestadt Ros-
tock (Friedhofsgebührensatzung), vom 15. März 2006 außer Kraft. 
 
 
 
Rostock, 5. Dezember 2008 
 
 
 
Der Oberbürgermeister 
Roland Methling 
 
Anlage 
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